
— 1 —

B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 683 S
07. 04. 15

Mitteilung des Senats vom 7. April 2015

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 96 (zugleich Vorhaben- und Erschließungsplan)
für ein Gebiet in Bremen-Walle zwischen Nordstraße, Hansator, Hafenstraße sowie
dem ehemaligen Bahndamm

(Bearbeitungsstand: 2. März 2015)

Als Grundlage der städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete Gebiet
wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 96 (Bearbeitungsstand: 2. März 2015)
vorgelegt.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie
hat hierzu im Umlaufverfahren den als Anlage beigefügten Bericht erstattet.

Der Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung
und Energie wird der Stadtbürgerschaft hiermit vorgelegt.

Der im Bericht erwähnte Durchführungsvertrag wird nicht beigefügt und kann beim
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr bei Bedarf eingesehen werden.

Der Senat schließt sich dem Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung und Energie an und bittet die Stadtbürgerschaft, den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 96 (zugleich Vorhaben- und Erschließungsplan)
für ein Gebiet in Bremen-Walle zwischen Nordstraße, Hansator, Hafenstraße sowie
dem ehemaligen Bahndamm (Bearbeitungsstand: 2. März 2015) zu beschließen.

Bericht der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und
Energie

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 96 (zugleich Vorhaben- und Erschließungs-
plan) für ein Gebiet in Bremen-Walle zwischen Nordstraße, Hansator, Hafenstraße
sowie dem ehemaligen Bahndamm

(Bearbeitungsstand: 2. März 2015)

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie
legt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 96 (Bearbeitungsstand: 2. März 2015)
und die entsprechende Begründung vor.

A) Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

1. Planaufstellungsbeschluss

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und
Energie hat in ihrer Sitzung am 8. Januar 2015 beschlossen, den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan 96 (Vorhaben-und Erschließungsplan) gemäß
§ 13a BauGB aufzustellen.

Bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 96 handelt es sich um einen
Plan der Innenentwicklung (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Die Voraussetzun-
gen nach § 13a Abs. 1 BauGB für ein „beschleunigtes Verfahren“ liegen
vor.
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Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und nach
§ 1a BauGB sind in diesem Bebauungsplanverfahren bewertet und berück-
sichtigt worden.

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 96 ist am 28. Oktober 2014 vom
Ortsamt West eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung in einer öffentlichen Einwohnerversammlung durchgeführt
worden.

Änderungen in den Planungszielen haben sich aufgrund der Einwohner-
versammlung nicht ergeben. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung wurden keine schriftlichen Stellungnahmen vorgebracht.

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie Screening nach § 3c Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)

Im Rahmen dieses Verfahrens ist am 15. Oktober 2014 die frühzeitige Be-
hördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Das Er-
gebnis dieser Beteiligung ist in die Planung eingeflossen.

4. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange  nach  §  4  Abs.  2  BauGB  und  öffentliche  Auslegung  gemäß  §  3
Abs. 2 BauGB

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Anhörung der
zuständigen  Behörden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange  gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB einschließlich des Beirats West sind für den vorhaben-
bezogenen  Bebauungsplan  96  gleichzeitig  durchgeführt  worden  (§  13a
Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 2 BauGB).

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und
Energie hat am 8. Januar 2015 beschlossen, dass der vorhabenbezogene
Bebauungsplanentwurf 96 mit Begründung öffentlich auszulegen ist.

Der Planentwurf mit Begründung hat vom 20. Januar bis 20. Februar 2015
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr öf-
fentlich ausgelegen. Zugleich hat Gelegenheit bestanden, vom Entwurf des
Plans mit Begründung im Ortsamt West Kenntnis zu nehmen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öf-
fentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unterrichtet worden.

5. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange und der öffentlichen Auslegung

5.1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben Hinweise vorge-
bracht, die zu Ergänzungen des Planentwurfs und der Begründung geführt
haben. Auf den Gliederungspunkt 6 dieses Berichts wird verwiesen.

Nach Klärung bestimmter Fragen haben die übrigen Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gegen die Planung keine Einwendungen.

5.2 Stellungnahmen der Öffentlichkeit

Anlässlich der öffentlichen Auslegung sind keine Stellungnahmen eingegan-
gen.

6. Ergänzungen des Planentwurfs und der Begründung nach der öffentlichen
Auslegung

6.1 Planergänzungen

Aufgrund von Stellungnahmen wurde die Planzeichnung mit ihren textli-
chen Festsetzungen ergänzt:

• Es wurde eine weitere Entwässerungstrasse von der Hafenstraße in
Richtung Vorhabengebiet festgesetzt.

• Die textliche Festsetzung Nr. 7 zu der statischen Konstruktion der Dä-
cher in Bezug auf Solaranlagen wurde um folgenden Inhalt ergänzt: Es
sei denn, dass bei Kulturdenkmälern und in deren Umgebung die Mon-
tage von Solaranlagen im Genehmigungsverfahren nach § 10 Abs. 1
Nr. 3 bzw. Nr. 2 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) als nicht zuläs-
sig beurteilt wird.
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• Unter „Hinweise“ wurde mit aufgenommen, dass die Bestimmungen
des Denkmalschutzgesetzes von den Festsetzungen des Bebauungs-
plans unberührt bleiben.

• Ein Nummerierungsfehler bei den textlichen Festsetzungen wurde kor-
rigiert.

• Die Katasterunterlage wurde aktualisiert.

Der beigefügte Plan (Bearbeitungsstand: 2. März 2015) enthält die vorge-
nannten Änderungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und
Energie empfiehlt, den vorgenannten Planergänzungen zuzustimmen.

6.2 Ergänzungen in der Begründung

Aufgrund der Stellungnahmen wurde die Begründung ergänzt:

• Unter Punkt C) 5. „Entwässerung, Ver- und Entsorgung“ wurde er-
gänzt, dass ein entsprechendes Leitungsrecht auch für den Kanal von
der Hafenstraße in Richtung Mischwasserkanal, der über das Plan-
grundstück verläuft, festgesetzt wird.

• Unter Punkt C) 9. wurde ein weiterer Hinweise in Bezug auf das mög-
liche Vorhandensein von archäologischen Bodenfundstellen mit auf-
genommen.

• Unter Punkt D) „Umweltbelange“ wurde der Unterpunkt d) „Klima-
schutz/Energieeinsparung“ insoweit ergänzt, dass die Festsetzung be-
züglich der Errichtung von Solaranlagen nicht zulässig ist, wenn bei
Kulturdenkmälern und in deren Umgebung die Montage von Solaran-
lagen im Genehmigungsverfahren nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 bzw. Nr. 2
des Denkmalschutzgesetzes als nicht zulässig beurteilt wird. Zudem
wird auf die Errichtung eines Blockheizkraftwerks für das Vorhaben
verwiesen.

• Im Übrigen wurde die Begründung redaktionell überarbeitet.

Die beigefügte Begründung (Bearbeitungsstand: 2. März 2015) enthält die
vorgenannten Änderungen.

Die städtische Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und
Energie empfiehlt, der geänderten Begründung zuzustimmen.

7. Absehen von einer erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a BauGB

Durch die nach der öffentlichen Auslegung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans 96 erfolgten Planergänzungen sind die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt worden.

Unter dieser Voraussetzung kann gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB die Ein-
holung der Stellungnahmen auf die von der Ergänzung betroffene Öffent-
lichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange beschränkt werden.

Die Ergänzungen berücksichtigen die im Rahmen der Behördenbeteiligung
vorgetragenen Hinweise. Abwägungsrelevante neue Erkenntnisse und In-
halte haben sich dadurch nicht ergeben; daher wird von einer erneuten
öffentlichen Auslegung gemäß § 4a BauGB abgesehen.

Die Planergänzungen wurden mit den davon berührten Behörden und dem
Vorhabenträger einvernehmlich abgestimmt.

B) Stellungnahme des Beirats

Der Fachausschuss Überseestadt/Hafenentwicklung des Stadtteilbeirats Walle
hat sich in seiner öffentlichen Sitzung am 16. September 2014 mit dem Planvor-
haben befasst und diesem einstimmig zugestimmt.

Dem Ortsamt West wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie über die
Zusammenarbeit der Beiräte und Ortsämter mit dem Senator für Bau und Um-
welt in Bauangelegenheiten vom 1. Mai 2003 übersandt.
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C) Beschluss

Die  städtische  Deputation  für  Umwelt,  Bau,  Verkehr,  Stadtentwicklung  und
Energie bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft, den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan 96 für ein Gebiet in Bremen-Walle zwischen Nordstraße, Hansa-
tor, Hafenstraße sowie dem ehemaligen Bahndamm (Bearbeitungsstand: 2. März
2015) zu beschließen.

Dr. Joachim Lohse Jürgen Pohlmann

(Vorsitzender) (Sprecher)

Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 96 (zugleich Vorhaben- und
Erschließungsplan) für ein Gebiet in Bremen-Walle zwischen

— Nordstraße,

— Hansator,

— Hafenstraße sowie

— dem ehemaligen Bahndamm

(Bearbeitungsstand: 2. März 2015)

A) Plangebiet

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Walle im Ortsteil Überseestadt und umfasst das
Flurstück 810/48 (Flur VR 50) sowie den Abschnitt der angrenzenden öffent-
lichen  Verkehrsfläche  Hafenstraße  bis  zu  deren  Fahrbahnmitte.  Es  hat  eine
Größe von rd. 1,9 ha und wird wie folgt begrenzt:

• im Nordosten durch die Nordstraße,

• im Südosten durch die Straße Hansator,

• im Südwesten/Westen durch die Hafenstraße

• sowie im Norden durch den ehemaligen Bahndamm am Hansator.

Abbildung 1: Großräumige Lage des Plangebiets (gestrichelter Kreis)

B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplans

1. Entwicklung und Zustand

Das Grundstück des Plangebiets liegt brach und wird derzeit nicht dauer-
haft genutzt, mit Ausnahme des aus den Sechzigerjahren stammenden Zoll-
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abfertigungsgebäudes. Dieses dient einem Architekturbüro als temporäre Ar-
beitsstätte. Das zwischen dem Zollabfertigungsgebäude und der Nordstraße
liegende ehemalige Zollamt, das von Musikern und Künstlern genutzt wird,
zählt nicht zum Vorhaben und somit auch nicht zum Plangebiet. Beide Zoll-
gebäude werden derzeit über eine Zufahrt von der Straße Hansator aus
erschlossen. Die im Norden des Plangebiets bestehende ehemalige Ein-
und Ausfahrt von der Hafenstraße aus ist gesperrt.

Die umgebende Bebauung des Plangebiets zeigt unterschiedliche Nutzun-
gen und Gebäudetypologien, die sich aus der Historie des Freihafens ablei-
ten. So grenzt westlich an die Hafenstraße die Bremer Tabakbörse an, die
1961 als Gemeinschaftsunternehmen indonesischer Plantagengesellschaften
und Bremer Rohtabakhandelsunternehmen gegründet wurde. Das lang-
gestreckte Gebäude mit seiner Sheddacharchitektur ist ebenso ortsbild-
prägend wie die beiden oben genannten Zollgebäude aus den Sechziger-
jahren. Nordöstlich der Nordstraße besteht straßenbegleitend Wohnbe-
bauung in Geschossbauweise mit zwei bis drei Vollgeschossen. Das direkte
Umfeld des Vorhabenbereichs am Hansator ist hingegen gewerblich ge-
prägt. Hier stehen überwiegend Büro- und Gewerbebauten mit zum Teil
größeren Stellplatzflächen. Eine ÖPNV-Haltestelle der BSAG-Straßenbahn-
linie 3 befindet sich direkt angrenzend an das Plangebiet in der Nordstraße.

2. Geltendes Planungsrecht

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadtgemeinde Bremen stellt für das
Plangebiet gewerbliche Bauflächen dar.

Für  das  Vorhabengrundstück  besteht  kein  qualifizierter  Bebauungsplan.
Es liegt im Geltungsbereich des Staffelbau- und Gewerbeplans 0045 vom
19. Januar 1921. Dieser setzt im Vorhabenbereich neben dem damaligen
Siechenhaus „Kahrwegs Asyl“ vier Baublöcke mit den Baustaffeln 3, 4 und
5 sowie der Gewerbeklasse III fest. Damit berücksichtigen die Festsetzun-
gen den Gebäudebestand des „Rheinischen Viertels“, welches aber im
zweiten Weltkrieg zerstört und danach nicht wieder aufgebaut worden ist.
Da der Staffelbau- und Gewerbeplan durch das Bundesbaugesetz überge-
leitet worden ist, gilt er als einfacher Bebauungsplan fort und steht somit
der beabsichtigten Errichtung eines Einzelhandelsgeschäfts für den Zwei-
radverkauf entgegen.

Für den südlichen Abschnitt der Hafenstraße gilt der Bebauungsplan 2196,
der hier eine öffentliche Verkehrsfläche festsetzt.

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplans

Mit  Einstellung  des  Freihafens  Ende  der  Neunzigerjahre  wurde  auch  die
Zollabfertigung am Hansator nicht mehr benötigt. Das knapp 2 ha große
Gelände fiel brach. Nachdem im Jahr 2006 die letzten Zollbeamten vom
Hansator in das Hafenhochhaus umgezogen waren, wurde auch das Ge-
bäude der Zollabfertigung nicht mehr benötigt, sodass es für eine Zwischen-
nutzung freigegeben wurde. Die Zufahrt zur Hafenstraße wurde durch Ver-
kehrsbarrieren geschlossen.

Im Sommer 2014 wurde von dem Vorhabenträger ein Antrag zur Aufstel-
lung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB gestellt.
Sie beabsichtigt im Plangebiet einen Fahrradmarkt zu errichten und das
Gebäude der ehemaligen Zollabfertigung für ein Café zu nutzen. Der be-
stehende  Standort  des  Fahrradmarkts  in  der  Duckwitzstraße  in  Bremen-
Neustadt soll mit der Neueröffnung des Fahrradmarkts am Hansator ge-
schlossen werden.

Mit dem Umzug des Fahrradmarkts zum Hansator besteht die Möglichkeit,
eine brachliegende, städtebaulich integrierte Freifläche einer neuen Nut-
zung zuzuführen. Durch die Errichtung eines Cafés im Gebäude der Zoll-
abfertigung kann dies aus der Zwischennutzung gelöst und dauerhaft er-
halten werden. Die neuen Nutzungen tragen zu einer Belebung des ehe-
maligen Hafenzugangs am Hansator und somit zu einer weiteren Vernet-
zung des Stadtteils Walle mit der Überseestadt bei.

Zur Umsetzung der vorgenannten Planungsziele ist die Aufstellung eines
neuen Bebauungsplans erforderlich. Aufgrund der stadträumlich integrier-
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ten Lage des Vorhabens sowie der geringen Plangebietsgröße und der Über-
planung bereits beplanter Flächen erfolgt die Aufstellung des Bebauungs-
plans auf Grundlage des § 13a BauGB „Bebauungspläne der Innenent-
wicklung“. (Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a BauGB wer-
den im Kapitel D „Umweltbelange“ beschrieben.) Auf eine frühzeitige Öf-
fentlichkeitsbeteiligung (Einwohnerversammlung) sowie die frühzeitige Be-
hördenbeteiligung wurde jedoch nicht verzichtet.

C) Planinhalt

1. Art der baulichen Nutzung

Die im Plangebiet zulässigen Nutzungsarten werden durch zeichnerische
und textliche Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 96
bestimmt. In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird kein Baugebiet
gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO), sondern eine Fläche für einen
Fahrradmarkt sowie eine Fläche für eine Schank- und Speisewirtschaft fest-
gesetzt. Letztere dient der planungsrechtlichen Sicherung eines Cafés, das
im ehemaligen Zollabfertigungsgebäude eröffnet werden soll.

Innerhalb der Fläche für den Fahrradmarkt ist ein Einzelhandelsbetrieb zum
Verkauf von Fahrrädern sowie von Fahrrädern mit Hilfsmotoren und Zube-
hör (z. B. Fahrradteile, Fahrradhelme, -schuhe und -bekleidung) mit einer
maximalen Verkaufsfläche von 5 014 m2 zulässig. Das Vorhaben stellt da-
mit einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb im Sinne von § 11 Abs. 3
BauNVO dar. Auf maximal 10 % der tatsächlich hergestellten Verkaufs-
fläche dürfen gemäß Bebauungsplanfestsetzung zentrenrelevante Randsor-
timente angeboten werden (vergleiche Sortimentsliste Kommunales Zen-
tren- und Nahversorgungskonzept im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
96). Fahrräder zählen nicht zu den zentrenrelevanten Sortimenten. Glei-
ches gilt in diesem Fall für Heimsportgroßgeräte, die auch in dem Fahrrad-
markt verkauft werden sollen. Sie werden nach einer Einzelfallbetrachtung
im  Zusammenhang  mit  dem  Fahrradverkauf  als  nicht  zentrenrelevante
Sportgeräte gewertet.

Durch die Begrenzung der Verkaufsfläche der zentrenrelevanten Waren-
sortimente sind durch das Vorhaben keine Beeinträchtigungen der Ver-
sorgungsstrukturen und keine negativen Auswirkungen auf die Zentren-
struktur der Stadtgemeinde Bremen sowie der Nachbargemeinden zu er-
warten. Dies hat das vom Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V.
durchgeführte IMAGE-Verfahren ergeben. Die Dimension des Fahrrad-
markts entspricht der zentralörtlichen Versorgungsfunktion, sodass die Pla-
nung seitens des Kommunalverbunds als regional unbedenklich bewertet
wird.

Großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang
auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung
oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesent-
lich auswirken können, sind gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO außer in Kern-
gebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Da im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 96 kein Baugebiet festgesetzt wird, wur-
de im Rahmen des Planverfahrens geprüft, ob sich das Vorhaben auf die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung negativ auswirken könnte. Eine
Beeinträchtigung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung sowie
zentraler Versorgungsbereiche erfolgt durch das Vorhaben nicht, wie die
Abstimmung mit dem Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e. V. er-
geben hat. Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den
Verkehr, auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf den Naturhaushalt
sind ebenfalls nicht zu erwarten. Das Plangebiet kann an die bestehende
technische Infrastruktur angebunden werden. Es ist verkehrlich über die
Hafenstraße und das Hansator sehr gut an die örtlichen und überörtlichen
Erschließungsstraßen sowie auch an den ÖPNV angebunden. Eine Beein-
trächtigung des Orts- und Landschaftsbilds erfolgt nicht, da das Plangebiet
eine  brachliegende  ehemalige  Zollabfertigungsfläche  umfasst.  Aufgrund
der bestehenden Versiegelungen sind auch keine Beeinträchtigungen des
Naturhaushaltes zu erwarten. Somit kann die Errichtung des Fahrradmarkts
auch ohne Festsetzung eines Sondergebiets nach § 11 Abs. 3 BauNVO oder
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eines Kerngebiets nach § 7 BauNVO zugelassen werden. Vor diesem Hin-
tergrund gilt der vorhabenbezogene Bebauungsplan 96 auch als aus dem
Flächennutzungsplan  der  Stadtgemeinde  Bremen  entwickelt,  der  für  das
Plangebiet eine gewerbliche Baufläche darstellt (vergleiche Kapitel B] 2.
geltendes Planungsrecht).

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung von Grund-
flächen sowie von maximalen Gebäudehöhen bestimmt. So ist für den
Fahrradmarkt eine Grundfläche von 5 000 m2 bis 7 850 m2 zulässig. Mit der
Festsetzung wird eine Gebäudegrundfläche ermöglicht, die sich in die groß-
maßstäbliche Umgebung einfügt und eine Realisierung der oben genann-
ten Verkaufsfläche erlaubt.

In dem ehemaligen Zollabfertigungsgebäude ist eine Schank- und Speise-
wirtschaft  zulässig.  Die  Grundfläche  wird  hier  mit  300  m2  bis  maximal
600 m2 festgesetzt. Diese Flächen entsprechen der Grundfläche des Zollab-
fertigungsgebäudes bzw. der Fläche, die durch das Gebäude und die prä-
gende Dachstruktur begrenzt wird.

In dem Planungsgebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten maxima-
len Grundfläche durch Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen
bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 zulässig. Diese Festsetzung ist erfor-
derlich, um den größtenteils gepflasterten und versiegelten Außenbereich
in seiner prägenden Eigenart der ehemaligen Zollabfertigung Hansator des
Freihafens zu erhalten. Sie nimmt damit Bezug zum Denkmalrecht, denn
für diesen Planbereich strebt das Landesamt für Denkmalpflege eine Unter-
schutzstellung als Ensemblebereich an. Die Festsetzung ist städtebaulich
vertretbar, da sich die Überschreitung der maximal zulässigen Grundfläche
nur auf Stellplätze sowie Nebenanlagen bezieht und nicht auf die Hauptge-
bäude.

Im Bebauungsplan wird für eine eindeutige Höhenbestimmung der bauli-
chen Anlagen eine Bezugshöhe festgesetzt. Diese ist Normalnull. Das Plan-
gebiet liegt rd. 5,0 m über Normalnull, sodass bei den festgesetzten Ge-
bäudehöhen 5,0 m abgezogen werden müssen, um die tatsächlichen Ge-
bäudehöhen über der Erdoberfläche zu erhalten.

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen im Plangebiet erfolgt über
die Festsetzung von Mindest- und maximalen Gebäudehöhen. Die maxi-
malen Gebäudehöhen orientieren sich dabei an der architektonischen Kon-
zeption des neuen Gebäudes sowie an der Bestandsbebauung des ehema-
ligen Zollabfertigungsgebäudes. Die Mindestgebäudehöhen sollen zu nied-
rige Flachbauten im Plangebiet verhindern, die nicht der Eigenart der bau-
lichen Umgebung und der ehemaligen Zollabfertigung des Hansators ent-
sprechen würden. Für den Fahrradmarkt werden eine Mindestgebäudehöhe
von 12,5 m und eine maximale Gebäudehöhe von 16,0 m jeweils über der
Bezugshöhe festgesetzt. Mit der Kombination der Höhenfestsetzung und
der Grundflächenfestsetzung wird eine Gebäudekubatur gesichert, die den
Anforderungen des Fahrradmarkts gerecht wird und sich städtebaulich in
die Umgebung einfügt. Für die Schank- und Speisewirtschaft wird eine Ge-
bäudehöhe zwischen 8,0 und 10,0 m über der Bezugshöhe festgesetzt. Die-
se leitet sich aus der Bestandssituation ab, die im Sinne des geplanten denk-
malrechtlichen Ensembleschutzes maßgeblich für die Bebauungsplanfest-
setzung ist. Der Spielraum zwischen 8,0 und 10,0 m soll dem Eigentümer
eine gewisse Flexibilität bei Änderungen an dem Gebäude ermöglichen.

Eine Geschossflächenzahl (GFZ) oder eine Baumassenzahl (BMZ) ist im
Bebauungsplan nicht festgesetzt. Rechnerisch wird die zulässige Obergrenze
der GFZ gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO von 2,4 bei einer angenommenen
Zahl der Vollgeschosse von drei Vollgeschossen und voller Ausnutzung des
Baufelds des Fahrradmarkts nicht erreicht. Auch die Obergrenze für die
Baumassenzahl von 10,0 würde bei voller Ausnutzung des Baufelds nicht
überschritten. Dies gilt auch für die festgesetzte Schank- und Speisewirt-
schaft.

Um auf den Dächern der Gebäude technische Aufbauten errichten zu kön-
nen,  kann  eine  Überschreitung  der  festgesetzten  maximalen  Höhen  um
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1,5 m für die vorgenannten Aufbauten und Anlagen ausnahmsweise zuge-
lassen werden. Dies gilt nur für untergeordnete technische Aufbauten, die
zudem einen Abstand von 1,5 m zur Gebäudeaußenkante des obersten Ge-
schosses einhalten, da sie sich ansonsten negativ auf das Ortsbild auswir-
ken könnten. Die Aufbauten müssen sich hinsichtlich ihrer stadträumlichen
Wirkung unterordnen.

3. Baugrenzen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert,
die sich aus der gewünschten städtebaulichen Konzeption für den Fahrrad-
markt und aus der Erhaltung des ehemaligen Zollabfertigungsgebäudes
ergeben. Dabei werden sowohl der zukünftige Neubau sowie auch das ehe-
malige Zollabfertigungsgebäude mit Baugrenzen im Sinne einer Baukörper-
festsetzung eng umfasst. Der Fahrradmarkt wird entlang der Hafenstraße
über eine Länge von ca. 190 m auf der Grenze zur öffentlichen Verkehrs-
fläche errichtet. Die Vorhabenkonzeption nimmt damit einerseits Bezug zum
gegenüberliegenden Gebäude der Tabakbörse, die ebenfalls mit ihrer lan-
gen Gebäudeseite entlang des öffentlichen Straßenraums errichtet worden
ist. Die Lage des Baufelds wird durch einen Mischwasserkanal, der parallel
zur Hafenstraße im Baugrundstück verläuft, begrenzt.

4. Erschließung, Stellplätze und Nebenanlagen

Das Plangebiet wird über zwei Zufahrten im Norden des Grundstücks an
die Hafenstraße angebunden. Die Zufahrtsbereiche bestehen noch aus der
Zeit der Freihafennutzung und sind entsprechend der damals vorherrschen-
den Lkw-Verkehre ausreichend groß genug dimensioniert worden. Sie wer-
den entsprechend den Anforderungen an den Kundenverkehr des Fahrrad-
markts und der Lkw-Anlieferung umgebaut. Eine Zufahrt ist dabei aus-
schließlich für die Lkw-Andienung vorgesehen. Hier dürfen zur Gewähr-
leistung eines reibungslosen und sicheren Verkehrsflusses und somit aus
Gründen der Verkehrssicherheit keine Pkw verkehren. Diese erhalten nörd-
lich der Lkw-Zufahrt eine eigene Zufahrt von der Hafenstraße aus. Die ehe-
malige Zufahrt zur Zollabfertigung von der Straße Hansator aus wird zurück-
gebaut, denn dieser Bereich soll zukünftig als Vorplatz vom Kfz-Verkehr
freigehalten werden. Hier setzt der Bebauungsplan fest, dass in diesem Be-
reich keine Ein- und Ausfahrten für Kraftfahrzeuge zulässig sind. Weiter-
gehende Regelungen zum Rückbau der Zufahrt werden im Durchführungs-
vertrag getroffen.

Die Hafenstraße ist für den Kunden- und Lieferverkehr des Fahrradmarkts
ausreichend  leistungsfähig,  denn  zum  einen  ist  sie  mit  ihrem  Straßen-
querschnitt von rd. 18 m für den gewerblichen Güterverkehr der Übersee-
stadt ausgelegt und zum anderen besteht mit einer durchschnittlichen täg-
lichen Verkehrsmenge (DTV/24h) von 2 500 Kfz eine eher geringe Verkehrs-
belastung, sodass der vorhabenbedingte Kfz-Verkehr zu keinen negativen
verkehrlichen Auswirkungen führt.

Über den festgesetzten Zufahrtsbereich 2 wird der Anschluss der Stellplät-
ze des angrenzenden Grundstücks des Musikergebäudes (Hansator 1, ehe-
maliges Zollamt) gewährleistet. Da eine Anbindung an die Nordstraße nicht
realisiert werden kann, müssen die Stellplätze zukünftig über das Plangebiet
erschlossen werden. Aus diesem Grund werden Flächen, die mit Geh-, Fahr-
und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger des ehemaligen Zollamts und
der zuständigen Leitungsträger zu belasten sind, festgesetzt.

Für Fußgänger und Radfahrer ist die Erreichbarkeit des Fahrradmarkts so-
wie der Schank-und Speisewirtschaft über einen großzügigen Vorplatz im
Bereich Hansator gegeben. So wird hier eine Fläche festgesetzt, die mit
einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Stadtgemeinde Bremen be-
lastet werden soll. Damit wird die Wegeverbindung aufgewertet und die
Querung des Bereichs auch für Nichtkunden der Nutzung sichergestellt.

Im Norden des Plangebiets ist eine neue Fuß- und Radwegeanbindung von
der Nordstraße aus in die Überseestadt geplant. Daher wird im zukünftigen
Verlauf dieser Wegeführung eine mit Geh- und Radfahrrechten zu belas-
tende Fläche zugunsten der Stadtgemeinde Bremen festgesetzt.
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Garagen sind im Plangebiet unzulässig, da sie zum einen für die Nutzung
nicht benötigt werden und zum anderen für sie – unter Betrachtung des ge-
planten denkmalrechtlichen Ensemblebereichs – keine geeigneten Stand-
orte im Plangebiet bestehen.

5. Entwässerung, Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet ist mit Strom, Wasser, Gas und Kanalanschluss bereits er-
schlossen.

Die Schmutzwasserentwässerung erfolgt über einen im Plangebiet verlau-
fenden Mischwasserkanal (Eiprofil b/h 800/1200), an den das Vorhaben ohne
Einschränkungen angebunden werden kann. Dieser Kanal wurde als sol-
cher im Plangebiet festgesetzt. Weiterhin wurde eine 4 m breite, mit einem
Leitungsrecht zu belastende Fläche zugunsten der zuständigen Leitungs-
träger festgesetzt, damit der Kanal frei von Bebauung bleibt und Wartungs-
arbeiten durchgeführt werden können. Gleiches erfolgt auch für den Misch-
wasserkanal (DN 300) von der Hafenstraße zum bereits genannten Misch-
wasserkanal.

Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt ebenfalls über
die Einleitung in den Mischwasserkanal. Eine Einleitung ist ohne Rück-
haltung möglich. Eine Versickerung auf dem Grundstück ist nicht möglich,
da aus Denkmalschutzgründen der prägende Freiraum mit seinem Natur-
steinpflaster erhalten und nicht entsiegelt werden soll.

6. Immissionsschutz und Emissionsschutz

Auf das Plangebiet wirkt sowohl Straßen- als auch Gewerbelärm ein. Die
Werte  nach  der  Lärmkartierung  der  Freien  Hansestadt  Bremen,  II. Stufe
2012, zeigen Immissionswerte durch Gewerbelärm am Tag zwischen 60 bis
65 dB(A) und nachts zwischen 50 bis 55 dB(A) auf. Die Orientierungswerte
der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ werden für die festgesetzte
Nutzungsart „Fahrradmarkt“ – die bei einem Baugebiet einem Gewerbege-
biet gleichzusetzen wäre – durch den Gewerbelärm am Tag eingehalten
und in der Nacht um bis zu 5 dB(A) überschritten. (Orientierungswerte DIN
18005 für Gewerbegebiete: tags 65 dB[A] und nachts 50 dB[A] für Gewer-
belärm). Da in dem Plangebiet keine Wohnnutzungen zulässig sind und
auch nachts nicht gearbeitet wird, bestehen in Bezug auf den Gewerbelärm
keine Immissionskonflikte.

Die Mittelungspegel durch den Straßenlärm betragen gemäß der Lärmkartie-
rung am Tag zwischen 60 bis 70 dB(A) und in der Nacht zwischen 50 bis
60 dB(A). Damit werden die Orientierungswerte der DIN 18005 tags und
nachts jeweils um bis zu 5 dB(A) überschritten (Orientierungswerte DIN
18005 für Gewerbegebiete: tags 65 dB[A] und nachts 55 dB[A] bei Ver-
kehrslärm). Bei der Beurteilung der Immissionssituation im Plangebiet nach
der DIN 18005 ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Einhaltung der Ori-
entierungswerte innerhalb der gewachsenen Strukturen des Hafenbereichs
im Übergang zum Stadtteil Walle mit seinen gemischten Nutzungen kaum
möglich ist. Zur Beurteilung der Auswirkungen des maßgeblichen Verkehrs-
lärms auf das Plangebiet werden daher die Immissionsgrenzwerte der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) ergänzend herangezogen. Die-
se betragen für Gewerbegebiete tagsüber 69 dB(A) und nachts 59 dB(A).
Da die Mittelungspegel der Lärmkartierung die Grenzwerte der 16. BImSchV
allenfalls um 1 dB(A) überschreiten, sind aufgrund der Planung keine Im-
missionskonflikte zu erwarten. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass in
dem Plangebiet keine Wohnnutzungen zulässig sind und der Fahrradmarkt
zu den Nachtzeiten geschlossen ist.

In Bezug auf die vom Fahrradmarkt ausgehenden Emissionen ist anzumer-
ken, dass der Markt in den Nachtzeiten sowie an Sonn- und Feiertagen
geschlossen ist und dass eine Anlieferung mit Lkw gemäß Betriebsbe-
schreibung auch nur tagsüber erfolgt. Aufgrund des sehr guten ÖPNV-An-
schlusses und der städtebaulich integrierten Lage des Plangebiets ist ein
Besuch des Fahrradmarkts ohne Benutzung eines Kfz möglich. Die Standort-
wahl trägt somit zu einer möglichen Reduzierung des motorisieren Indivi-
dualverkehrs bei. Vor diesem Hintergrund ist durch die Ansiedlung des Fahr-
radmarkts nicht mit Immissionskonflikten zu rechnen.
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7. Örtliche Bauvorschriften (nach § 85 Bremische Landesbauordnung [BremLBO])

Im Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften festgesetzt, um unter
anderem eine dem Ort angemessene Gestaltung des ortsbildprägenden Frei-
raums und des ehemaligen Zollgebäudes sicherzustellen.

Abweichend vom Stellplatzortsgesetz der Stadtgemeinde Bremen (StellplOG)
ist festgesetzt, dass im Plangebiet die Richtzahl zur Ermittlung der notwen-
digen Stellplätze für das Vorhaben ein Stellplatz je 25 m2 Verkaufsnutz-
fläche für den Fahrradmarkt beträgt. Gleiches gilt für die Ermittlung der
notwendigen Fahrradabstellplätze. Nach dem StellplOG wären ein Stell-
platz je 15 m2 und ein Fahrradabstellplatz je 50 m2 Verkaufsnutzfläche er-
forderlich gewesen. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Ausstellungs-,
Lager- und Verkaufsgebäude für Fahrräder und Fahrradzubehör sowie um
eine Gastronomienutzung. Der Fahrradmarkt ist kein klassisches Einkaufs-
zentrum oder großflächiger Einzelhandelsbetrieb gemäß Anlage 1 Nr. 3 zum
Stellplatzortsgesetz. In der Verkaufshalle werden großflächig Fahrräder aus-
gestellt und verkauft. In der absoluten Saisonspitze wird gemäß Betriebsbe-
schreibung zum Fahrradmarkt von bis zu 100 Kunden je Stunde ausgegan-
gen. Die erbrachte Stellplatzanzahl überschreitet das Kundenaufkommen
des Fahrradmarkts in der Saisonspitze um 30 Stellplätze. Aufgrund der Ver-
hältnismäßigkeit und Verträglichkeit am Standort wird in dem Stellplatz-
nachweis mit einem tatsächlichen Bedarf von 130 Stellplätzen gerechnet.
Dieser kann mit der oben genannten Festsetzung sichergestellt werden. In
diese 130 Stellplätze eingerechnet sind auch die Kfz-Stellplätze für die
Schank-und Speisewirtschaft. Für diese ist festgesetzt, dass ein Stellplatz je
30 m2 Nutzfläche vorzuhalten ist. Die Reduzierung des Stellplatzschlüssels
gegenüber den allgemeinen bauordnungsrechtlichen Vorgaben erfolgt hier
aus Gründen der guten verkehrlichen Anbindung und den zur Verfügung
stehenden Stellplätzen des Fahrradmarkts, die für das geplante Café mit
genutzt werden können. Es wird davon ausgegangen, dass die Kunden des
Cafés ganz überwiegend auch den Fahrradmarkt aufsuchen.

Für das Plangebiet wird weiterhin festgesetzt, dass die Stellplätze für Fahr-
räder, abweichend vom StellplOG, nicht zu überdachen sind. Bei den Fahr-
radabstellplätzen handelt es sich um Stellplätze für Kunden, die die Fahrrä-
der nur für die Zeit des Einkaufs dort abstellen. Da sich Überdachungen der
Fahrradabstellplätze nicht in die städtebauliche Konzeption und in den ge-
planten denkmalgeschützten Bereich einfügen, sind sie unzulässig.

Für das Plangebiet wird festgesetzt, dass abweichend von § 10 Abs. 4
StellplOG die Baumpflanzungen nach StellplOG auch außerhalb der Stell-
platzfläche an anderer Stelle vorgenommen werden können. Diese Festset-
zung ermöglicht die Erhaltung des großflächigen Natursteinpflasters und
nimmt somit Bezug zu dem denkmalrechtlichen Ensemblebereich der ehe-
maligen Zollabfertigung am Hansator. Auf Grundlage dieser örtlichen Bau-
vorschrift können die nach StellplOG zu pflanzenden Bäume auch außer-
halb des Vorhabenbereichs gepflanzt werden. Näheres regelt der Durchfüh-
rungsvertrag.

Zum Schutz des Ortsbilds ist auch festgelegt, dass die Aufbewahrung von
Müllbehältern in die Hauptgebäude oder Nebenanlagen baulich zu inte-
grieren oder mit einer Bepflanzung als Sichtschutz zu umgeben ist. Des
Weiteren enthält der Bebauungsplan eine örtliche Bauvorschrift zu Werbe-
anlagen. Diese sind nur als untergeordnete Nebenanlagen an der Stätte
der eigenen Leistung zulässig. Großwerbetafeln sowie Werbeanlagen ober-
halb der Dachtraufe sind unzulässig. An den Gebäuden sind Werbeanlagen
nur in Form von Einzelbuchstaben zulässig. Der Schriftzug darf insgesamt
nicht länger sein als 15 % der jeweiligen Fassadenlänge. Im Übrigen sind
bis sechs freistehende Werbeanlagen zulässig. Sie dürfen nicht höher sein
als 11 m über der Erdoberfläche und ihre Fläche darf 15 m2 nicht über-
schreiten. Alle Werbeanlagen sind blendfrei auszuführen. Die Bauvorschrift
zu den Werbeanlagen soll zu einem geordneten Erscheinungsbild der Werbe-
anlagen führen und eine übermäßige Anzahl an Werbeschildern, Fahnen-
masten etc. verhindern. Sie erfolgt somit auch in Bezug auf den denkmal-
rechtlichen Ensemblebereich innerhalb des Plangebiets.
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8. Kampfmittel, Altlasten

Nach einer Mitteilung des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Bremen
kann das Vorhandensein von Kampfmitteln auf dem Grundstück nicht aus-
geschlossen werden. Daher muss vor anstehenden Tiefbau-/Neubaumaß-
nahmen oder Geländeerschließungen eine Kampfmittelüberprüfung für das
Grundstück beim Kampfmittelräumdienst beantragt werden. Erd- und Grün-
dungsarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten bei
den Erdarbeiten unbekannte Metallteile oder verdächtige Verfärbungen
auftreten, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit sofort einzustellen und die
Polizei Bremen, Kampfmittelräumdienst, zu benachrichtigen.

Das ehemals im Plangebiet vorhandene „Wohnquartier Rheinisches Vier-
tel“ wurde im Krieg vollständig zerstört und die Überreste nach Kriegsende
abgetragen. Anfang der Fünfzigerjahre wurden die Flächen mit ca. 2 m
mächtigen Sandlagen aufgespült, die noch Reste von u. a. Bauschutt ent-
halten können. Ab 1962 wurde das Grundstück als Zollamt/-abfertigung
genutzt. Im gesamten Plangebiet ist mit hafenspezifischen, künstlichen Auf-
füllungen aus Sand zu rechnen, die vereinzelt auch schadstoffhaltige Bei-
mengungen (Bauschutt, Asche, Schlacke) enthalten können. Gegen die
geplante Nutzung bestehen jedoch keine Bedenken.

9. Archäologische Bodenfunde

Im Plangebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Bodenfundstellen
zu rechnen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei den Kampfmittelsuch-
arbeiten, ist eine Beteiligung der Landesarchäologie erforderlich.

D) Umweltbelange

Bei der vorliegenden Planung liegen die Voraussetzungen zur Anwendung des
§ 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) vor, da das geplante Vor-
haben der Innenentwicklung dient und es über eine zulässige Grundfläche im
Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als 20 000 m2 verfügt. Die Anwen-
dung des § 13a BauGB ist auch möglich, da mit dem Bebauungsplan keine Zu-
lässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach der An-
lage 1 zum UVPG bzw. nach Landesgesetz unterliegen, vorbereitet oder be-
gründet  wird.  Dies  hat  eine  allgemeine  Vorprüfung  des  Einzelfalls  nach  An-
lage 2 zu § 3c UVPG ergeben. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter.

In dem Planverfahren wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
sowie  vom  Umweltbericht  nach  §  2a  BauGB  und  von  der  Angabe  nach  §  3
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar
sind,  abgesehen,  da  die  festgesetzte  überbaubare  Grundfläche  weniger  als
20 000 m2 beträgt. Dennoch sind die für das Vorhaben relevanten Umweltbelange
geprüft und bewertet worden.

a) Natur und Landschaft

Am 19. September 2014 erfolgte im Plangebiet eine Begehung, in der die
Biotoptypen erhoben und das Artenspektrum der Freiflächen erfasst wur-
den. Für die Kartierung wurde der aktuelle Kartierschlüssel für Biotoptypen
in Bremen (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in Bremen 2013) verwen-
det.

Die Vegetation der untersuchten Brache ist gekennzeichnet durch eine of-
fene Ruderalflur, die dem Biotoptyp URT (Ruderalflur trockener Standorte)
zuzuordnen ist. Kennzeichnend ist eine Zusammensetzung aus einjährigen
Wildkrautgesellschaften und Trittpflanzengesellschaften. Auf den sandigen
bis feinschotterigen Böden liegt die Vegetationsbedeckung größtenteils bei
nur 30 % bis maximal 60 %. In den randlichen Zonen ist die Vegetation
dichter gewachsen. Hier findet man parziell kleinere Verwallungen. Cha-
rakteristische Arten der Brache sind Ubiquisten wie Kanadisches Berufkraut,
Kleiner Klee, Wegerich-Arten, Weißer Steinklee, Ungarische Raute etc. Die
auf der Brache dominant vertretene Gesellschaft des Kanadischen Beruf-
krauts ist eine typische Pioniergesellschaft trockener, nährstoffarmer Böden
im städtischen Bereich. In den randlichen Bereichen der Brache findet man
darüber hinaus eine kurzlebige Ruderalgesellschaft (Raukenflur) vor. In-
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nerhalb des Plangebiets besteht nur ein Baum (Kastanie). Dieser fällt unter
die Baumschutzverordnung der Stadtgemeinde Bremen und kann erhalten
werden. Vögel, Fledermäuse oder Amphibien wurden nicht festgestellt.

b) Schutzgut Boden und Wasser

Die  Geländehöhe  des  Planungsgebiets  liegt  zwischen  etwa  4,5  m  und
5,0 m NN (Angaben GeoInformation Bremen, digitales Höhenmodell). Es
ist von sandigen Auffüllungen von ca. 2 m bis 4 m (Baugrundkarte Bremen
und vorliegende Bohrungen) auszugehen. Demnach stehen als jüngste ge-
ologische Schichten etwa 1 m bis 3 m mächtige Dünensande an, die eine
relativ hohe Konsolidierung des Baugrunds erreicht haben dürften. Darunter
lagern Schluffe und Tone, in denen parziell Torfe auftreten können. Unter
diesen Weichschichten folgen Sande, in die zwischen 7 m bis 8 m unter
Gelände erneut Schluffe, Tone eingelagert sein können. Grundsätzlich kön-
nen aber auch größere Mächtigkeiten erreicht werden. Die Basis der Weich-
schichten ist überwiegend bei etwa ± 0 m bis 2 m NN zu erwarten. Unter
den Weichschichten stehen Mittel- und Grobsande der Weichsel- und Saale-
Kaltzeit an. Diese Wesersande bilden den oberen Grundwasserleiter. Ihre
Basis wird in Tiefen ab - 10 m NN (= tiefer als 15 m unter der Gelände-
oberfläche [GOF]) durch die Lauenburger Schichten gebildet.

Entsprechend den jahreszeitlichen Verhältnissen treten unterschiedliche
Grundwasserstandshöhen auf. Durchschnittliche Grundwasserstände wur-
den bei 0,75 m NN angetroffen, Höchststände sind bei 2,5 m NN (entspre-
chend 2 m unter Gelände) zu erwarten. Die Grundwasserstände variieren
zusätzlich stark durch den Einfluss der Tide; sie können in extremen Hoch-
wassersituationen noch höher als die oben angegebenen auflaufen. Das
Grundwasser ist nach DIN 4030 als „schwach betonangreifend“ einzustu-
fen (pH: 7,5 - 8; Gesamteisen: 1 - 10 mg/l; Chloride: 500 - 1 000 mg/l; Sulfa-
te: 200 - 250 mg/l; Magnesium: 50 - 80 mg/l; Calcium: 75 - 100 mg/l).

Eine  Versickerung  von  Niederschlagswasser  von  Dächern  und  Flächen
wäre im Planungsgebiet aufgrund der Bodentypen grundsätzlich möglich.
Die dort anstehenden oberflächennahen Sande sind von der Durchlässig-
keit (ca. 10-4 bis 10-5 m/s) grundsätzlich gut für die Versickerung geeignet,
sofern die vorliegenden Sande auch in ausreichender Mächtigkeit für eine
Versickerung vorhanden sind. Die Anlage von geothermischen Installatio-
nen für die Gebäudebeheizung und -kühlung ist hydrogeologisch vor Ort
möglich.

c) Schutzgut Mensch

Gemäß § 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
sowie umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Ge-
sundheit sowie die Bevölkerung insgesamt zu berücksichtigen. Nach dem
Auftrag des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist bei der Pla-
nung sicherzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf Wohn- und
sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.

Bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind Schallimmissionen zu
berücksichtigen. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch durch
verkehrliche Schallimmissionen wurden im Kapitel 5 „Immissionsschutz“
dargestellt. Im Ergebnis können im Plangebiet gesunde Arbeitsverhältnis-
se sichergestellt werden. Ein Wohnen ist im Plangebiet nicht zulässig.

d) Klimaschutz/Energieeinsparung

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 96 schafft die planungsrechtlichen
Grundlagen zur Wiedernutzung einer brachliegenden Fläche. Aufgrund der
städtebaulich integrierten Lage des Vorhabengebiets in der Überseestadt
mit ÖPNV-Anschluss entspricht die Planung dem Leitmotiv der „Stadt der
kurzen Wege“, das auf eine Reduzierung des motorisierten Individualver-
kehrs und seiner klimaschädlichen Abgase abzielt.

Der Bebauungsplan enthält eine textliche Festsetzung, die den Vorhaben-
träger dazu verpflichtet, die Dachkonstruktion statisch so auszubilden, dass
die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie möglich ist. Die
Festsetzung findet allerdings keine Anwendung, wenn bei Kulturdenkmä-
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lern und in deren Umgebung die Montage von Solaranlagen im Genehmi-
gungsverfahren nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 bzw. Nr. 2 des Denkmalschutzgeset-
zes als nicht zulässig beurteilt wird.

Die Herrichtung der Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sowie die Be-
reitstellung und Nutzung werden im Durchführungsvertrag zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan geregelt.

Weiterhin wird der gesamte Fahrradmarkt auf Basis der rationellen Kraft-
Wärme-Kopplung durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk mit thermi-
scher und elektrischer Energie versorgt. Im Heizfall auftretende Spitzenlas-
ten werden über einen Gas-Brennwertkessel abgedeckt.

e) Auswirkungen auf sonstige Umweltbelange

Sonstige Umweltbelange werden von der Planung nicht betroffen. Wechsel-
wirkungen zwischen einzelnen Umweltbelangen sind über die Darstellun-
gen unter Punkt a) bis d) hinaus nicht bekannt.

E) Finanzielle Auswirkungen/Genderprüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

Bei der Realisierung der Planung entstehen der Stadtgemeinde Bremen
durch die Anlage eines öffentlichen Fußwegs entlang der Hafenstraße Kos-
ten. Der Fußweg soll mit Herstellung des Vorhabens gebaut werden. Die
Kosten für die Planung und den Bau des Fußwegs sind von der Stadtge-
meinde Bremen zu tragen. Da der Fußweg jedoch vorhabenbedingt weiter
– als ursprünglich geplant – in den Straßenraum der Hafenstraße verlegt
werden muss, sind auch die straßenbegleitenden Stellplätze und der Rad-
weg zu verlegen, sodass höhere Baukosten entstehen. Mit dem Vorhaben-
träger  wurde  vereinbart,  dass  die  Mehrkosten  anteilig  je  zur  Hälfte  von
der Stadtgemeinde Bremen und von dem Vorhabenträger zu tragen sind.
Für die Stadt fallen dadurch voraussichtliche Kosten in Höhe von maximal
94 000 ‡ an, die vom Sondervermögen Überseestadt übernommen werden.
Näheres regelt der Durchführungsvertrag. In diesem übernimmt der Vor-
habenträger auch die Verpflichtung, das Vorhaben auf eigene Kosten zu
verwirklichen.

Wegen einer möglichen Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen,
dass Bremen Kosten entstehen könnten. Die dafür erforderlichen Mittel wer-
den – soweit Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung der Kosten he-
rangezogen werden können – entsprechend den zur Verfügung gestellten
Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, über die die Bürgerschaft im
Rahmen der Haushaltsaufstellung zu beschließen hat.

2. Genderprüfung

Die Angebote des Fahrradmarkts sowie die Gastronomienutzung richten
sich gleichermaßen an Frauen und Männer. Durch das Vorhaben sind da-
her grundsätzlich keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu erwar-
ten.
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